
Anerkennungsverfahren für 

Ärzte in Sachsen



B2 Bewerbung

Vorstellungs-

gespräch

Hospitation

Einstellungszusage

(Absichtserklärung 
Einstellung)

Antrag bei der 
Landesdirektion 

Sachsen 

Bewerbung (die) – besteht aus einem Lebenslauf und Anschreiben 
(Motivationsschreiben)

Bewerbungsgespräch / Vorstellungsgespräch (das) – ein Gespräch mit dem Chefarzt

Hospitation (die) – wie ein Praktikum (aber mit anderen Rechten, s.u.)

Einstellungszusage (die) – eine Bestätigung von einem Krankenhaus, dass Sie dort 
angestellt werden



Hospitation

- ist auch ohne Berufserlaubnis oder Approbation möglich.

Ziele:

• Den Arbeitgeber besser kennenlernen

• erste berufliche Erfahrungen in Deutschland zu sammeln

• das deutsche Gesundheitssystem besser kennen 

https://approbatio.de/hospitation-krankenhaus/ mehr Infos zur Hospitation

https://www.slaek.de/media/dokumente/arzt/auslaendischeaerzte/Delegation-aerztlicher-Leistungen-bei-Hospitationen.pdf
Rechte und Aufgaben während der Hospitation

https://approbatio.de/hospitation-krankenhaus/
https://www.slaek.de/media/dokumente/arzt/auslaendischeaerzte/Delegation-aerztlicher-Leistungen-bei-Hospitationen.pdf


Wichtig: Standortvermerk 

• Standortvermerk kann man bei IBAS bekommen, wenn man in 
Sachsen wohnt. Er reicht für die Antragstellung sowie für die 
Anmeldung zur FSP aus. Um die die Berufserlaubnis zu bekommen, 
braucht man immer noch eine Stellenzusage bzw. einen 
Arbeitsvertrag.

• Der Standortvermerk dient als Alternative zur Einstellungszusage oder 
Absichtserklärung bei der Antragstellung und Anmeldung zur 
Fachsprachenprüfung.

• IBAS Informationen | IQ NETZWERK Sachsen

https://www.netzwerk-iq-sachsen.de/ibas-informationen/


Einstellungszusage/Absichtserklärung

Einstellungszusage - eine Bestätigung von einem Krankenhaus, dass Sie dort 
angestellt werden.

Absichtserklärung/Interessenbekundung – das ist eine Bestätigung einer 
Intention, Sie in Zukunft nach dem Erhalt einer Berufserlaubnis einzustellen

Muster:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich an einer Zusammenarbeit mit … , geb. am … 
interessiert bin, falls er/sie die Fachsprachprüfung besteht und ihm die 
Berufserlaubnis für den ärztlichen Beruf erteilt worden ist.



Antrag auf Erteilung der 
Approbation/Berufserlaubnis

Ihr Antrag wird von der

Landesdirektion Sachsen bearbeitet. 

Man kann den Antrag auch online stellen:

Ärztin/Arzt (anerkennung-in-deutschland.de)
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Approbation (die) – die in Deutschland erforderliche 

staatliche Zulassung, um als Arzt seinen Beruf 

selbstständig und eigenverantwortlich ausüben zu 

dürfen

Berufserlaubnis (die) – die auf maximal zwei Jahre 

begrenzte Zulassung
Sie sollten beides beantragen! 
Währen der Bearbeitung des Antrags auf Approbation, können Sie 
nach der bestandenen Fachsprachprüfung mit der Berufserlaubnis 
arbeiten. Das personalisierte Studienbuch kann man nachreichen, 
währen man schon mit der Berufserlaubnis arbeitet, wenn seine 
Vorbereitung und Übersetzung etwas länger dauern.

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/2688.php




• Alle Dokumente müssen von einem beeidigten 
Übersetzer übersetzt werden.

• Die Dokumente müssen im Original eingereicht 
werden. 

• Wenn die Dokumente als beglaubigte Kopien 
übermittelt werden, müssen die Originale trotzdem 
eingereicht werden.
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Die folgenden Dokumente müssen mit einer Apostille versehen 
werden:

• Diplom;

• Anlage zum Diplom;

• Nachweis einer abgeschlossenen Spezialisierung;

• Geburtsurkunde;

• Heiratsurkunde.
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• Wenn Ihre Ausbildung als gleichwertig eingestuft wird, erhalten Sie eine 
Approbation (unbefristete Zulassung).

• Erst mit dem erfolgreichen Abschluss der gutachtlichen Prüfung der 
Gleichwertigkeit können Sie sich Ihre medizinische Erfahrung teilweise auf 
Ihre Weiterbildung anrechnen lassen oder Ihren Facharzttitel voll 
bestätigen.

• Wenn Ihr Studium nicht als gleichwertig anerkannt wird, weil Sie keinen 
Studienplan vorlegen können (z. B. weil Sie aufgrund des Krieges keine 
Dokumente erhalten können), werden Sie zur medizinischen 
Kenntnisprüfung angemeldet. Die Kenntnisprüfung müssen Sie auch 
ablegen, wenn ein fachlicher Vergleich Ihrer Ausbildung ergibt, dass 
diese nicht gleichwertig mit der deutschen Ausbildung ist. 

• Wichtig! Das Vergleichsverfahren kann mehrere Monate dauern, und Sie 
können währenddessen mit einer befristeten Berufserlaubnis arbeiten.



• Nachdem Sie alle erforderlichen Unterlagen bei 
der Landesdirektion Sachsen eingereicht haben, 
werden Sie zur Fachsprachprüfung zugelassen.

• Fachsprachentests für Ärztinnen und Ärzte werden 
nur auf Veranlassung der sächsischen 
Approbationsbehörde (Landesdirektion Sachsen) 
durch die Sächsische Landesärztekammer 
durchgeführt.

• Wenn Sie sie bestehen, bekommen Sie die 
Berufserlaubnis.



Anmeldung zur Fachsprachprüfung

• Landesdirektion übermittelt in den Fällen, in denen eine Fachsprachenprüfung notwendig ist, die 
erforderlichen Daten an die Sächsische Landesärztekammer

• Sächsische Landesärztekammer informiert den Antragsteller über den Ablauf der 
Fachsprachenprüfung und schlägt Prüfungstermine vor

• Antragsteller kann davon zwei Termine auswählen

• Eine persönliche Anmeldung für die Fachsprachenprüfung ist nicht notwendig

• Verwaltungsgebühr 425,- EUR für Fachsprachenprüfung muss an Sächsische Landesärztekammer 
überweisen werden, erst danach erfolgt Einladung zum Prüfungstermin

• Die Prüfung findet frühestens 4 Wochen nach Zahlungseingang statt

• Kann der Termin nicht wahrgenommen werden, muss eine Information bis spätestens 2 Wochen 
vor dem Prüfungstermin erfolgen

• Danach ist eine Nichtteilnahme und Aufhebung des Termins nur noch aus wichtigem Grund 
(Krankheit) und mit unverzüglicher Mitteilung möglich



Ablauf der Fachsprachprüfung

• Die Prüfung ist praxisnah gestaltet

• Es ist eine Einzelprüfung

• Sie dient der Feststellung der für den Arztberuf erforderlichen 
Fachsprachenkenntnisse in mündlicher und schriftlicher 
Kommunikation

• Prüfungskommission besteht aus drei Mitgliedern, darunter 
mindestens zwei Ärzte

• Zu Beginn stellt sich die Prüfungskommission vor und bittet auch Sie, 
sich kurz vorzustellen (bisheriger Werdegang, weitere Ziele)

• Prüfung gliedert sich in drei Teile zu je 20 Minuten



Teil I: Arzt-Patienten-Gespräch

• Sie führen mit einem Patienten ein Anamnesegespräch durch 
(aktuelle Beschwerden, Vorerkrankungen, Medikamente, Familie)

• Patient macht Informationen über Gesundheitszustand (Rolle des 
Patienten übernimmt Mitglied der Prüfungskommission)

• Sie können sich Notizen anfertigen (auch in Muttersprache 
möglich)

• Sie erläutern dem Patienten Verdachtsdiagnosen und machen 
Vorschläge zu weiteren Untersuchungen / Behandlungen

• Sie reagieren auf mögliche Rückfragen des Patienten

• Dafür benutzen Sie eine für Patienten und Angehörige (also 
medizinische Laien) verständliche Sprache



Teil 2: Schriftliche Dokumentation/Arztbericht

• Sie dokumentieren die Anamnese und das weitere Vorgehen 
schriftlich in Deutsch und in ganzen Sätzen

• Dafür erhalten Sie ein vorbereitetes strukturiertes Formular

• Die von Ihnen während des Arzt-Patienten-Gespräches 
gemachten Aufzeichnungen können Sie benutzen

• Es wird ein medizinisches Fachwörterbuch zur Verfügung gestellt

• Weitere Hilfsmittel dürfen nicht verwendet werden

• Ziel ist die Erfüllung der allgemeinen Dokumentationspflicht sowie 
eine verständliche und vollständige Information der weiter 
behandelnden Ärzte



Teil III: Arzt-Arzt-Gespräch

• Sie stellen den Patienten im Rahmen eines Übergabegespräches einem 
ärztlichen Kollegen vor

• Sie geben die im Arzt-Patienten-Gespräch gewonnenen Informationen an ein 
ärztliches Mitglied der Prüfungskommission weiter

• Sie besprechen Verdachts- und Differentialdiagnosen, Diagnostische 
Maßnahmen und Therapien

• Hierbei muss das deutsche medizinische Vokabular im Sinne der ärztlichen 
Fachsprache genutzt werden

• Am Ende der Prüfung müssen Sie eine Liste medizinischer Begriffe (12 Wörter) in 
die entsprechenden umgangssprachlichen Wörter übersetzen



Bewertung der Prüfung

• Mitglieder des Prüfungsausschusses nehmen die Bewertung der 
Prüfung gemeinsam nach einem einheitlichen, strukturierten 
Schema vor

• Das Ergebnis wird direkt nach der Prüfung dem Prüfungskandidaten 
mitgeteilt

• Das Prüfungsergebnis wird im Anschluss der Landesdirektion 
mitgeteilt

• Die weitere Bearbeitung erfolgt dort

• Im Falle des Nichtbestehens kann die gesamte 
Fachsprachenprüfung mehrmals wiederholt werden

• Die Gebühr muss bei jeder Prüfung erneut gezahlt werden



• Wenn Sie die Fachsprachprüfung bestehen, können Sie eine 
Berufserlaubnis erhalten. 

Die Berufserlaubnis ist befristet auf maximal zwei Jahre. Innerhalb dieser zwei 
Jahre müssen Sie die Kenntnisprüfung ablegen. Ziel ist die Approbation. Die 
Berufserlaubnis ist auf eine nicht selbständige und nicht leitende Tätigkeit 
beschränkt. Sie arbeiten unter Aufsicht eines approbierten 
Arztes/Zahnarztes/Apothekers. 

• Wichtig! Laut § 4 der Weiterbildungsordnung der Sächsischen 
Landesärztekammer berechtigt eine Berufserlaubnis jedoch nicht zur 
Weiterbildung.

• Weiterbildung - der Weg vom Assistenzarzt zum Facharzt kann je nach 
angestrebtem Fachgebiet unterschiedlich lang sein und dauert 5-6 Jahre.



Gleichwertigkeitsprüfung (Gutachten)

Antrag
Berufserlaubnis

FSP

Approbation

Gutachten (das), Prüfung der Gleichwertigkeit (die)- im Rahmen einer 

Gleichwertigkeitsprüfung werden die Ausbildungsinhalte aus dem Medizinstudium Ihres 

Heimatlandes mit denjenigen in Deutschland verglichen. 

FSP (Fachsprachenprüfung С1 Medizin) (die) – Prüfung der erforderlichen Kenntnisse der 

deutschen Sprache für die ärztliche Tätigkeit .

Berufserlaubnis (die) – die auf zwei Jahre befristete Zulassung

Approbation (die) – die unbefristete Zulassung



Gleichwertigkeitsprüfung 
(Gutachten)

Antrag

Berufserlaubnis

FSP

KenntnisprüfungDefizitbescheid

Approbation

Defizitbescheid (der) - wenn die Gleichwertigkeitsprüfung der zuständigen Stelle ergibt, dass sich 

die Ausbildungsinhalte wesentlich unterscheiden, stellt sie einen sogenannten Defizitbescheid 

aus, der die wesentlichen Unterschiede zwischen den Ausbildungen aufzählt.

Kenntnisprüfung (die) - durch die Kenntnisprüfung wird überprüft, ob das Fachwissen von 

ausländischen Ärzten mit den deutschen Standards vergleichbar ist.



Antrag
Berufserlaubnis

FSP
Kenntnisprüfung

Approbation



Approbation

Assistenzarzt 

in der Weiterbildung

5 J.

Facharztprüfung Facharzt

Arzt in der Weiterbildung (der), Ärztin in der Weiterbildung (die) – das sind Sie, nachdem Sie die 

Approbation bekommen haben - Assistenzarzt

Facharzt (der), Fachärztin (die) – sind Sie, nachdem Sie 5-6 Jahre Berufserfahrung gesammelt 

und die Facharztprüfung bestanden haben.



Wo gibt es weitere Informationen?

• Fragen zur Berufserlaubnis oder Approbation an Landesdirektion Sachsen: 
www.lds.sachsen.de/soziales/index.asp?ID=8104&art_param=684

• Informationen für ausländische Ärzte: https://www.slaek.de/de/arzt/auslaendische-
aerzte/module/further-information-for-foreign-doctors.php

• IQ Netzwerk: www.netzwerk-iq-sachsen.de

• Netzwerk Ärzte für Sachsen: www.aerzte-fuer-sachsen.de/en/index.php

• Beeidigte Übersetzer: https://www.justiz-uebersetzer.de/Recherche/de/Suchen

• Fragen zur Fachsprachenprüfung an Sächsische Landesärztekammer: 
E-Mail: fachsprachenpruefungen@slaek.de
Telefon: +49 (0)351 8267-318 (Frau Barzik)

Daria Bragynska

Servicestelle für ausländische Ärzte an der Sächsischen Landesärztekammer

E-Mail: foreigndocs@slaek.de

Tel.: +49 351 8267164

Mo-Fr 13.00 – 17.00

http://www.lds.sachsen.de/soziales/index.asp?ID=8104&art_param=684
https://www.slaek.de/de/arzt/auslaendische-aerzte/module/further-information-for-foreign-doctors.php
http://www.netzwerk-iq-sachsen.de/
http://www.aerzte-fuer-sachsen.de/en/index.php
https://www.justiz-uebersetzer.de/Recherche/de/Suchen
mailto:fachsprachenpruefungen@slaek.de
mailto:foreigndocs@slaek.de

